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Einleitung

„Risiko abtreten, Chance teilen“. Diese Überschrift eines Artikels in der
Online-Ausgabe der „Wirtschaftswoche“1 fasst prägnant zusammen, um
was es bei dem klassischen Modell der gewerblichen Prozessfinanzierung2

im Kern geht: Ein an einem Rechtsstreit unbeteiligter Finanzdienstleister
übernimmt für den Kläger die Kosten einer gerichtlichen Durchsetzung
seiner privaten oder gewerblichen Ansprüche. Im Gegenzug erhält der
Prozessfinanzierer im Erfolgsfall einen Teil des Prozesserlöses. Für den
Fall, dass die gerichtliche Durchsetzung der Ansprüche erfolglos verläuft,
geht der Prozessfinanzierer leer aus, muss jedoch die Verfahrenskosten des
Klägers und – je nach Ausgestaltung des Prozessfinanzierungsvertrages –
auch die Kosten der Gegenseite tragen.3

Die Idee dieses Geschäftsmodells ist nicht neu. Die Ursprünge der Pro-
zessfinanzierung reichen zurück bis in die Antike, werden jedoch meist
mit dem System von „maintenance“ und „champerty“ in Verbindung ge-
bracht, welches im Mittelalter in England praktiziert wurde und in den
Ländern des Commonwealth für lange Zeit verboten war. Im Laufe des
vergangenen Jahrhunderts wurden die auf der Doktrin von „maintenance“
und „champerty“ beruhenden Verbote allerdings in den meisten Staaten
durch die Rechtsprechung abgeschwächt oder per Gesetz aufgehoben. 4 In
einem der letzten Länder wurde das Geschäftsmodell der Prozessfinanzie-
rung im März 2017 in Singapur entkriminalisiert.5

Mittlerweile konnte sich das Geschäftsmodell der Prozessfinanzierung
in vielen Staaten etablieren. Vorreiter auf diesem Gebiet sind dabei Aus-

1 Hoyer, Niklas, Risiko abtreten, Chance teilen, Online-Ausgabe der Wirtschaftswo-
che vom 23.7.2013, abrufbar unter: http://www.wiwo.de/finanzen/steuern-recht/pro
zessfinanzierung-risiko-abtreten-chance-teilen/8518722.html, (zuletzt aufgerufen
am: 1.12.2017.).

2 Ausführlich zur terminologischen Abgrenzung dieses Begriffs: Kapitel 1, A.
3 Ausführlich zur Ausgestaltung des Geschäftsmodells der Prozessfinanzierung: Ka-

pitel 1, B.
4 Ausführlich zu den geschichtlichen Hintergründen und der Entwicklung der Pro-

zessfinanzierung: Kapitel 2, A.
5 Die Legalisierung erfolgte am 1. März 2017 durch das Inkrafttreten des Civil Law

Amendment Act 2017.

23



tralien, Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika (nachfol-
gend: „USA“), weshalb es nicht überraschend ist, dass die meisten und
größten Prozessfinanzierungsunternehmen aus diesen Ländern kommen.6
Auch wenn das Phänomen der Prozessfinanzierung an sich somit alles an-
dere als neu ist, hat es den Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit doch erst
vor kurzem erreicht. Dies ist insoweit verwunderlich, weil gerade schieds-
gerichtliche Verfahren als besonders kostenintensiv gelten. Denn anders
als in Verfahren vor staatlichen Gerichten, wo zumindest Teile der Verwal-
tungskosten – also die Kosten für die Bereitstellung des Justizapparates
einschließlich der Bezahlung der Richter – vom Staat übernommen wer-
den, müssen sämtliche Kosten für schiedsgerichtliche Verfahren von den
prozessführenden Parteien getragen werden.

Besonders hohe Verfahrenskosten fallen im Bereich der Investitions-
schiedsgerichtsbarkeit an. Eine Studie aus dem Jahre 20177, die eine Aus-
wertung von 376 Investitionsschiedsentscheidungen beinhaltete, kam zu
dem Ergebnis, dass allein die Kosten jeder Partei – diese umfassten Aus-
gaben für Rechtsanwälte, Experten und Zeugen – pro Verfahren bei durch-
schnittlich 6 Millionen US-Dollar für Kläger und bei durchschnittlich 4,9
Millionen US-Dollar für die Beklagten lagen. Hinzu kamen die Kosten,
die als Verwaltungsgebühren an die Schiedsinstitution zu zahlen waren,
die das Schiedsverfahren administriert, sowie Honorare für die Schieds-
richter. Diese Kosten betrugen nach dem Ergebnis der Studie für Verfah-
ren vor dem der Weltbank angegliederten International Centre for Settle-
ment of Investment Disputes (nachfolgend: „ICSID“) durchschnittlich
rund 920.000 US-Dollar. Vor dem Hintergrund dieses hohen Kostenrisikos
ist es nicht überraschend, dass in jüngster Vergangenheit immer mehr In-
vestoren zur Durchsetzung ihrer Ansprüche vor Investitionsschiedsgerich-
ten auf die Hilfe gewerblicher Prozessfinanzierern zurückgreifen.

Die Beteiligung eines weiteren Akteurs in einem Investitionsschieds-
verfahren wirft jedoch eine Reihe von neuen prozessualen Problemen auf,
die bislang noch nicht abschließend oder nur unzureichend geklärt werden
konnten. Eines dieser Probleme betrifft die Frage, ob und in welchem Um-
fang die Inanspruchnahme der Unterstützung eines Prozessfinanzierers in
einem Investitionsschiedsverfahren offengelegt werden sollte. Hintergrund
entsprechender Forderungen ist die Überlegung, dass ein Schiedstribunal

6 Zur aktuellen Marktsituation in Gerichts- und Schiedsverfahren: Kapitel 2, A., I., 2.
und Kapitel 2, A., II., 2.

7 Hodgson/Campbell, Global Arbitration Review online news, 14 December 2017.
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über die Involvierung eines Prozessfinanzierers in Kenntnis gesetzt wer-
den muss, um in der Lage zu sein, über verschiedene andere – sich aus der
Verfahrenspräsenz eines Prozessfinanzierers ergebende – verfahrensrecht-
liche Konstellationen adäquat und sachgerecht entscheiden zu können; ge-
nannt werden in diesem Zusammenhang insbesondere Zuständigkeits-
bzw. Zulässigkeitsfragen, Kostenentscheidungen sowie die Identifizierung
schiedsrichterlicher Interessenkonflikte.

Das Ziel der im Rahmen dieser Arbeit durchzuführenden Untersuchung
soll es sein, zu klären, ob eine Offenlegung von Prozessfinanzierungsver-
einbarungen in Investitionsschiedsverfahren erforderlich ist, um die Funk-
tionsfähigkeit dieser Verfahrensart sowie ihre Akzeptanz als legitime
Streitbeilegungsmechanismen zu gewährleisten. Der Gang dieser Untersu-
chung wird sich dabei in fünf Kapiteln vollziehen:

Im ersten Kapitel soll zunächst der Gegenstand der wissenschaftlichen
Untersuchung – das Geschäftsmodell der gewerblichen Prozessfinanzie-
rung – allgemein vorgestellt werden. In diesem Zusammenhang werden
die wesentlichen Merkmale einer Prozessfinanzierungsvereinbarung be-
schrieben und die Rollenverteilung der an diesem Finanzierungsmodell
beteiligten Akteure dargestellt. Anschließend erfolgt eine Abgrenzung zu
anderen Formen der externen Verfahrensfinanzierung.

Das zweite Kapitel widmet sich dann der verfahrensrechtlichen Ein-
grenzung der Untersuchung auf internationale Investitionsschiedsverfah-
ren. Dabei soll – nach einem kurzen Überblick über die geschichtlichen
Hintergründe und die Entwicklung der Prozessfinanzierung in Gerichts-
und Schiedsverfahren – illustriert werden, welche Gründe eine Fokussie-
rung auf diese Verfahrensart gerade im Kontext mit der Erörterung pro-
zessfinanzierungsrelevanter Probleme rechtfertigen.

Das dritte Kapitel bildet den Übergang zum eigentlichen Schwerpunkt
dieser Arbeit, nämlich der Frage, ob und inwieweit es erforderlich ist, die
Inanspruchnahme von Prozessfinanzierung in Schiedsverfahren offen zu
legen. Hier soll herausgearbeitet werden, warum die Offenlegung einer
Prozessfinanzierungsvereinbarung in Investitionsschiedsverfahren insbe-
sondere vor dem Hintergrund wichtiger verfahrensrechtlicher Entschei-
dungen des Schiedstribunals relevant sein kann. Dabei wird sich die Ana-
lyse auf Fragen der Zuständigkeit eines Schiedsgerichts bzw. der Zulässig-
keit einer Schiedsklage, auf abschließende Kostenentscheidungen, auf
Entscheidungen über die Bewilligung von Anträgen auf Prozesskostensi-
cherheit und die Gefahr schiedsrichterlicher Interessenkonflikte konzen-
trieren.
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Im vierten Kapitel soll schließlich untersucht werden, inwieweit eine
Pflicht zur Offenlegung von Prozessfinanzierung bereits in – für Investiti-
onsschiedsverfahren relevanten – internationalen Regelungswerken ver-
schriftlicht wurde, wobei der Fokus der Untersuchung auf Investitions-
schutz- oder Freihandelsabkommen sowie Schiedsverfahrensordnungen
und Richtlinien liegen wird. Im Übrigen ist zu erörtern, wie sich ICSID-
Schiedsgerichte bislang zu der Frage der Offenlegung von Prozessfinan-
zierung positioniert haben.

Im fünften Kapitel stellt sich der Verfasser schließlich der Diskussion
um das Für und Wider einer verbindlichen Offenlegungspflicht und wird
die Erforderlichkeit einer entsprechenden Einführung mit Geltung in inter-
nationalen Investitionsschiedsverfahren deutlich machen. Anschließend
soll ein Vorschlag zur inhaltlichen Ausgestaltung einer Offenlegungs-
pflicht unterbreitet werden, bevor eine Untersuchung dahingehend erfolgt,
über welche normativen Mechanismen sich eine Offenlegungspflicht am
effektivsten und zeitnah umsetzen ließe.

Einleitung
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Vorstellung des Untersuchungsgegenstandes:
Gewerbliche Prozessfinanzierung

Das erste Kapitel dieser Arbeit widmet sich ausschließlich der Vorstellung
ihres Untersuchungsgegenstandes: Der gewerblichen Prozessfinanzierung.
Nach einer terminologischen Klarstellung der wichtigsten Begrifflichkei-
ten (A.), erfolgt ein Überblick über die Ausgestaltung und Dynamik dieses
Geschäftsmodells (B.), bevor die gewerbliche Prozessfinanzierung
schließlich von weiteren – in Gerichts- und Schiedsverfahren üblichen –
Finanzierungsformen abgegrenzt wird (C.).

Terminologische Klarstellung

Auch wenn die gewerbliche Prozessfinanzierung bereits seit geraumer
Zeit in Verfahren vor staatlichen Gerichten und seit einigen Jahren auch
vermehrt in Schiedsverfahren Anwendung findet,8 wirft die begriffliche
Einordnung dieses Geschäftsmodells nach wie vor viele Fragen und Pro-
bleme auf. Eine einheitliche Definition konnte sich bislang nicht durchset-
zen.9

Insbesondere im englischen Sprachgebrauch ist die Terminologie sehr
uneinheitlich ausgestaltet. So finden sich in der englischsprachigen Fachli-
teratur neben dem überwiegend verwendeten Begriff des „third-party fun-
ding“10 auch abgewandelte Bezeichnungen wie „third-party litigation fun-
ding/financing“ oder „alternative litigation financing“.11 Probleme bereitet
im Zusammenhang mit der Verwendung dieser verschiedenen Begrifflich-

Kapitel 1:

A.

8 Ausführlich zu den geschichtlichen Hintergründen und der Entwicklung der Pro-
zessfinanzierung in Kapitel 2.

9 Vgl. Rogers, Ethics in International Arbitration, S. 183 („(...), even funders them-
selves apparently disagree over the definition of exactly what they are.“).

10 Selbst die Schreibweise ist uneinheitlich. So wird „third-party funding“ teils mit
und teils ohne Bindestrich geschrieben. In dieser Arbeit verwendet der Verfasser –
unabhängig von abweichenden Versionen in zitierten Textpassagen – ausschließ-
lich die Schreibweise MIT Bindestrich („third-party funding“).

11 Vgl. Huang, Columbia Journal of Law and Social Problems, Vol. 45 (2012), 525
(526); De Stefano, Fordham Law Review ,Vol. 30 (2012), Issue 6, 2791 (2796.).
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keiten vor allem die terminologische Abgrenzung zwischen den verschie-
denen Formen der externen Verfahrensfinanzierung. So wird beispielswei-
se der Begriff des „third-party funding“ nicht nur für die Umschreibung
des Geschäftsmodels der gewerblichen Prozessfinanzierung herangezo-
gen, sondern häufig auch synonym als Oberbegriff für alle denkbaren
Möglichkeiten der Fremdfinanzierung eines Verfahrens verwendet.12 In
diesem Fall würden z. B. auch prozessbezogene Versicherungslösungen,
Vereinbarungen über anwaltliche Erfolgshonorare oder Darlehen Formen
des „third-party fundings“ darstellen.

Um derartigen terminologischen Unklarheiten vorzubeugen, sollen
nachfolgend kurz die für diese Arbeit geltenden Definitionen und verwen-
deten Begrifflichkeiten klargestellt werden.

Gewerbliche Prozessfinanzierung

Der in dieser Arbeit verwendete Begriff der „Prozessfinanzierung“ be-
zieht sich auf ein Geschäftsmodell, nach dem die einer Streitpartei durch
ein Gerichts- oder Schiedsverfahren entstehenden Verfahrenskosten13 ganz
oder teilweise von einer an dem Rechtsstreit unbeteiligten natürlichen oder
juristischen Person („Prozessfinanzierer“) übernommen werden, die als
Gegenleistung eine Vergütung erhält, welche in Abhängigkeit von dem
Ausgang des Rechtsstreits gezahlt wird. Die Unterstützung einer Streitpar-
tei durch einen Prozessfinanzierer erfolgt auf der Grundlage einer abge-
schlossenen „Prozessfinanzierungsvereinbarung“.14

Das Geschäftsmodell der Prozessfinanzierung kann theoretisch sowohl
von Unternehmen als auch von Privatpersonen angeboten und verwendet
werden. Aus diesem Grund werden in der Begriffsumschreibung neben ju-
ristischen Personen auch natürliche Personen aufgeführt, die als Unterstüt-
zer von Streitparteien in Gerichts- und Schiedsverfahren in Erscheinung
treten können. In der Praxis wird diese Aufgabe hingegen regelmäßig von

I.

12 Scherer, Commercial Dispute Resolution (CDR), 26 July 2012, („...any financial
solution offered to a party regarding the funding of proceedings in a given case.“).

13 „Verfahrenskosten“ bezeichnen hier die Gesamtheit aller einer Prozesspartei im
Rahmen eines staatlichen Gerichtsverfahrens oder im Rahmen eines Schiedsver-
fahrens entstehenden Kosten.

14 Vgl. von Göler, Third-Party Funding in International Arbitration and its Impact on
Procedure, S. 2.
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großen Finanzdienstleistern übernommen, die sich auf die Finanzierung
bedeutender Wirtschaftsstreitigkeiten vor staatlichen Gerichten sowie vor
Handels- bzw. Investitionsschiedsgerichten spezialisiert haben und ent-
sprechende Produkte in verschiedenen Ausprägungen – entweder als Teil
eines größeren Portfolios von Finanz- und Investmentprodukten oder als
exklusives Geschäftsmodell – anbieten.15 Die von diesen professionellen
und spezialisierten Anbietern betriebene Form der Prozessfinanzierung
kann allgemein als „gewerbliche Prozessfinanzierung“ bezeichnet wer-
den.

Zu den weltweit größten Unternehmen, die das Geschäftsmodell der
Prozessfinanzierung exklusiv betreiben, zählen u. a. Burford Capital, Cal-
unius Capital, IMF Bentham Limited und Fulbrook Capital Manage-
ment.16 Die Quellen, über die Prozessfinanzierer das für die Finanzierung
der Verfahren erforderliche Kapital aufbringen, sind sehr unterschied-
lich.17 Während einige große Prozessfinanzierer ihre finanziellen Mittel
auf dem freien Kapitalmarkt akquirieren, suchen andere Anbieter die Zu-
sammenarbeit mit einzelnen oder mehreren privaten Investoren, die ihnen
z. B. eine bestimmte Kapitalsumme auf Abruf zur Verfügung stellen. Das
ihnen zur Verfügung gestellte Kapital investieren viele Prozessfinanzierer
dann in ein Portfolio von mehreren Klageverfahren.18

15 Bertrand, ASA Bulletin, Vol. 29 (2011), Issue 3, 607 (609); Cremades, Spain Ar-
bitration Review, Vol. 2012 (2012), Issue 3, 155 (165-166); Steinitz, Minnesota
Law Review, Vol. 95 (2011), Issue 4, 1268 (1323); Bench Nieuwveld/Shannon,
Third-Party Funding in International Arbitration, S. 4; Scherer/Goldsmith/Fléchet,
International Business Law Journal, 2012, Issue 2, 207 (212).

16 Für eine vollständige Übersicht vgl. International Arbitration Attorney Network,
Leading Third-Party Funders and Third-Party Funding Brokers, abrufbar unter:
https://www.international-arbitration-attorney.com/third-party-funders-internation
al-arbitration/, (zuletzt aufgerufen am: 1.12.2017).

17 Vgl. Affaki, in: Dimolitsa/Cremades Román (Hrsg.), Third-Party Funding in Inter-
national Arbitration, Vol. 10 (2013), 10 (11).

18 Vgl. Scherer/Goldsmith/Fléchet, International Business Law Journal, 2012, Issue
2, 207 (212); Bertrand, ASA Bulletin, Vol. 29 (2011), Issue 3, 607 (609); Ausführ-
lich zu den unterschiedlichen Finanzierungstrukturen gewerblicher Prozessfinan-
zierer, vgl. Rowles-Davies/Cousins, Third Party Litigation Funding, S. 87-103.
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Verfahrensdrittfinanzierung

Als Oberbegriff für alle Formen der Fremdfinanzierung der im Rahmen
von Gerichts- und Schiedsverfahren anfallenden Kosten einer Streitpartei
wird in dieser Arbeit der Begriff „Verfahrensdrittfinanzierung“ verwen-
det. Grundlage der Übernahme der Prozesskosten ist auch hier der Ab-
schluss einer Finanzierungsvereinbarung („Verfahrensdrittfinanzie-
rungsvereinbarung“) zwischen der jeweils unterstützten Streitpartei und
dem „Verfahrensdrittfinanzierer“.19

Das vorab definierte Geschäftsmodell der Prozessfinanzierung ist als
ein Unterfall der Verfahrensdrittfinanzierung anzusehen.20 Weitere For-
men der externen Finanzierung von Verfahrenskosten, die nach der ge-
nannten Definition ebenfalls dem Begriff der Verfahrensdrittfinanzierung
unterfallen würden, stellen beispielsweise prozessbezogene Versiche-
rungslösungen, Vereinbarungen über anwaltliche Erfolgshonorare, Darle-
hen und verschiedene Formen der konventionellen Unternehmensfinanzie-
rung dar.21

Das Geschäftsmodell der gewerblichen Prozessfinanzierung

Nach der erfolgten terminologischen Klarstellung und Abgrenzung der in
dieser Arbeit verwendeten Begrifflichkeiten und Definitionen, widmet
sich der zweite Abschnitt des ersten Kapitels nun der ausführlichen Be-
schreibung des Geschäftsmodells der gewerblichen Prozessfinanzierung.
Diese beginnt mit einem Überblick über die verschiedenen Ausprägungen
der gewerblichen Prozessfinanzierung (I.), gefolgt von einer analytischen
Darstellung der wesentlichen Merkmale dieses Geschäftsmodells (II.).
Abschließend wird zudem das Beziehungsgeflecht zwischen dem An-
spruchsinhaber, seinem Rechtsanwalt und dem Prozessfinanzierer näher
untersucht (III.).

II.

B.

19 Vgl. auch: von Göler, Third-Party Funding in International Arbitration and its Im-
pact on Procedure, S. 71.

20 Von Göler, Third-Party Funding in International Arbitration and its Impact on Pro-
cedure, S. 2.

21 Ausführlich zu den verschiedenen Formen der Verfahrensdrittfinanzierung: Kapi-
tel 1, C.
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Überblick über verschiedene Ausprägungen der Prozessfinanzierung

Das Geschäftsmodell der Prozessfinanzierung sieht grundsätzlich vor, dass
ein an einem Rechtsstreit unbeteiligter Dritter auf der Grundlage einer ab-
geschlossenen Prozessfinanzierungsvereinbarung für eine Streitpartei die
im Rahmen eines Gerichts- oder Schiedsverfahrens anfallenden Prozess-
bzw. Verfahrenskosten übernimmt. Diese Grundform der Prozessfinanzie-
rung existiert jedoch in verschiedenen Ausprägungen. Nachfolgend sollen
die geläufigsten Modelle überblicksartig vorgestellt werden.

Prozessfinanzierung auf Klägerseite

Prozessfinanzierer können in einem Verfahren zunächst zur Unterstützung
eines Klägers aktiv werden. Die Finanzierung der Verfahrenskosten auf
Klägerseite repräsentiert die „Standardform“ der gewerblichen Prozessfi-
nanzierung.22 Sie sieht vor, dass der Prozessfinanzierer für den Kläger die
Kosten der klageweisen Durchsetzung seiner Ansprüche übernimmt und
dafür im Erfolgsfall an dem Prozess- bzw. Verfahrenserlös23 – in der Regel
an einer eingeklagten Schadensersatzsumme – prozentual beteiligt wird.
Für den Fall, dass der Rechtsstreit verloren wird, geht der Prozessfinanzie-
rer leer aus, muss jedoch weiterhin die verauslagten Prozesskosten tra-
gen.24

In internationalen Handels- und Investitionsschiedsverfahren gilt die
gewerbliche Prozessfinanzierung auf Klägerseite als die dominierende Fi-
nanzierungsform25, weshalb dieses Modell auch den Forschungsschwer-
punkt dieser Arbeit bilden und im weiteren Verlauf dieses ersten Kapitels
noch näher erläutert werden wird.26

I.

1.

22 Goldsmith/Melchionda, International Business Law Journal (2012), 53 (56).
23 Mit dem Begriff „Prozess- bzw. Verfahrenserlös“ ist hier die Geldsumme ge-

meint, die eine Streitpartei als Ergebnis eines staatlichen Gerichtsverfahrens oder
eines Schiedsverfahrens zugesprochen bekommt.

24 Vgl. Veljanovski, Journal of Law, Economics & Policy, Vol. 8 (2012), No. 3, 405
(423); De Brabandere/Lepeltak, ICSID Review, Vol. 27 (2012), No. 2, 379 (381);
Rogers, Ethics in International Arbitration, S. 185; Pardau, U.C. Davis Business
Law Journal, Vol. 12 (2012), Issue 1, 65 (66).

25 Rogers, Ethics in International Arbitration, S. 185.
26 Siehe: Kapitel 1, B.
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Prozessfinanzierung auf Beklagtenseite

Die Dienste gewerblicher Prozessfinanzierer können jedoch nicht nur Klä-
ger, sondern auch Beklagte, die sich in einem Gerichts- oder Schiedsver-
fahren gegen Klageforderungen verteidigen müssen, in Anspruch nehmen.
In letzterem Fall verpflichtet sich der Prozessfinanzierer, die Kosten des
Beklagten für die Abwehr von klageweise geltend gemachten Ansprüchen
zu übernehmen und erhält dafür im Erfolgsfall eine in der Prozessfinanzie-
rungsvereinbarung näher bestimmte finanzielle Gegenleistung.

Da einem Beklagten bei seinem Obsiegen in der Regel – außer im Falle
einer erfolgreichen Widerklage – kein Prozesserlös zugesprochen wird, an
dem der Prozessfinanzierer beteiligt werden könnte, muss die Gegenleis-
tung vollständig aus Mitteln des Beklagten bestritten werden. Dieser Um-
stand führt dazu, dass die Berechnung der Gegenleistung des Prozessfi-
nanzierers im Falle der Unterstützung eines Beklagten regelmäßig kom-
plexer und aufwendiger gestaltet ist, als im Falle einer Investition auf Klä-
gerseite. Eine mögliche Berechnungsvariante sieht vor, dass der Prozessfi-
nanzierer einen bestimmten Prozentsatz von der Differenz erhält, die zwi-
schen der ursprünglichen gegen den Beklagten vorgebrachten Klageforde-
rung und dem Betrag besteht, zu dem der Beklagte letztlich verurteilt wur-
de bzw. zu dessen Zahlung er sich im Vergleichswege bereit erklärt hat.27

Haben sich der Prozessfinanzierer und der Beklagte für den Erfolgsfall
beispielsweise auf eine Gegenleistung in Höhe von 25% des Differenzbe-
trages geeinigt, und endet ein Klageverfahren mit einem Vergleich, nach
dem der Beklagte von einem eingeklagten Betrag in Höhe von 100 Millio-
nen EUR letztlich 20 Millionen EUR zahlen soll, müsste der Beklagte an
den Prozessfinanzierer ebenfalls 20 Millionen EUR zahlen (nämlich 25%
des Differenzbetrages in Höhe von 80 Millionen EUR). Andere Berech-
nungsmodelle sehen vor, dass dem Prozessfinanzierer als Gegenleistung
im Erfolgsfall ein Vielfaches des von ihm eingesetzten Kapitals oder Zin-
sen auf die getätigte Investition zustehen, die sich mit zunehmendem Zeit-
ablauf weiter erhöhen können.28

Auch wenn die Möglichkeit der Prozessfinanzierung auf Beklagtenseite
theoretisch gegeben ist, kommt es in der Praxis nur äußerst selten vor, dass

2.

27 Von Göler, Third-Party Funding in International Arbitration and its Impact on Pro-
cedure, S. 49.

28 Von Göler, Third-Party Funding in International Arbitration and its Impact on Pro-
cedure, S. 49.
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Prozessfinanzierer tatsächlich auf Beklagtenseite aktiv werden.29 Insbe-
sondere in Investitionsschiedsverfahren, in denen Prozessfinanzierer sou-
veräne Staaten unterstützen könnten, ist Prozessfinanzierung auf Beklag-
tenseite „nahezu nicht-existent“.30 Dieser Umstand mag zum einen auf
wirtschaftliche Gründe zurückzuführen sein, da sich souveräne Staaten das
für die Durchführung eines Investitionsschiedsverfahrens benötigte Kapi-
tal zu günstigeren Konditionen am freien Kapitalmarkt beschaffen können,
als sie es von einem gewerblichen Prozessfinanzierer überlassen bekom-
men würden.31 Darüber hinaus spielen auch politische Erwägungen eine
große Rolle. Der Regierung eines beklagten Staates dürfte es schwerfallen,
zu erklären, warum die Steuerzahler mit Zahlungen an einen privaten –
und gegebenenfalls ausländischen – Prozessfinanzierer belastet werden,
obwohl der Staat die Ansprüche eines klagenden Investors im Rahmen ei-
nes Investitionsschiedsverfahrens doch erfolgreich abwehren konnte. Hin-
zu kommt, dass sich Regierungen dem Vorwurf ausgesetzt sehen können,
durch die Einschaltung eines Prozessfinanzierers nicht mehr die volle
Kontrolle über die anzuwendende Verfahrensstrategie zu besitzen und auf
diese Weise staatliche Souveränität aus der Hand gegeben zu haben.32

29 Scherer/Goldsmith/Fléchet, International Business Law Journal, 2012, Issue 2,
207 (211); Faure/de Mot, Journal of Law, Economics and Policy, Vol. 8 (2012), Is-
sue 8.3, 743 (754); Goldsmith/Melchionda, International Business Law Journal,
2012, Issue 1, 54 (60); vgl. Website von CALUNIUS Capital LLP („We have ne-
ver funded a defendant; in practice all parties funded by Calunius are claimants.“),
abrufbar unter: http://www.calunius.com/faqs.aspx, (zuletzt aufgerufen am:
1.12.2017);.

30 Victoria Shannon, The Structural Challenge of Investment Arbitration Viewed
through the Lens of Third-Party Funding, Oxford University Press Investment
Claims (June 2015), abrufbar unter: http://oxia.ouplaw.com/page/491/the-structura
l-challenge-of-investment-arbitration-viewed-through-the-lens-of-thirdparty-fundi
ng-, (zuletzt aufgerufen am 1.12.2017).

31 Christopher Bogart, zitiert in: Rebecca Lowe, Speculate and arbitrate to accumula-
te, Website der „International Bar Association“, Eintrag vom 4.4.2013, abrufbar
unter: http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=804E46E3-DFC0-49
66-B16E-31627803970C, (zuletzt aufgerufen am: 1.12.2017).

32 Vgl. Lamm/Hellbeck, in: Dimolitsa/Cremades Romàn (Hrsg.), Third-Party Fun-
ding in International Arbitration, Vol. 10 (2013), 101 (103).
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Sondermodell: „Litigation Finance“

Abschließend soll noch auf eine Finanzierungslösung eingegangen wer-
den, die in der englischsprachigen Fachliteratur unter dem Begriff der „li-
tigation finance“ beschrieben wird und die als eine Art Weiterentwicklung
des Konzepts der „klassischen“ Prozessfinanzierung bezeichnet werden
kann.33

Nach diesem Modell müssen die von einem Prozessfinanzierer zur Ver-
fügung gestellten finanziellen Mittel nicht mehr zwangsläufig für die Fi-
nanzierung der anfallenden Prozess- oder Verfahrenskosten verwendet
werden, sondern können von der unterstützten Streitpartei auch für andere
Zwecke genutzt werden.34 Denkbar ist beispielsweise, dass eine Streitpar-
tei das von einem Prozessfinanzierer bereitgestellte Kapital für die Finan-
zierung bestimmter Geschäftsaktivitäten verwendet oder davon – als eine
eher prozessbezogene Option – die Prämien für Versicherungsprodukte
bezahlt, um sich gegen das Risiko nicht vollstreckbarer Urteile oder
Schiedssprüche abzusichern.35

Durch den Wegfall der Zweckgebundenheit nähert sich die Finanzie-
rungsform der „litigation finance“ stark einer gewöhnlichen Darlehensfi-
nanzierung an.36 Und tatsächlich verlangen Prozessfinanzierer als eine Ge-
genleistung für die Kapitalüberlassung im Rahmen der „litigation finance“
auch Zinszahlungen – allerdings zu geringeren Zinssätzen, als sie am Ka-
pitalmarkt üblich sind.37 Die Bereitstellung finanzieller Mittel zu günstige-
ren Konditionen ist Prozessfinanzierern deshalb möglich, weil sie die von
einer Streitpartei klageweise geltend gemachten Ansprüche als Sicherheit
für die Kapitalüberlassung ansehen. Hinzu kommt, dass Prozessfinanzierer
– zusätzlich zu den vereinbarten Zinszahlungen – regelmäßig auch eine
prozentuale Beteiligung an dem im Erfolgsfall an den Kläger auszuschüt-

3.

33 Von Göler, Third-Party Funding in International Arbitration and its Impact on Pro-
cedure, S. 50.

34 Von Göler, Third-Party Funding in International Arbitration and its Impact on Pro-
cedure, S. 50.

35 Bogart, in: Dimolitsa/Cremades Romàn (Hrsg.), Third-Party Funding in Interna-
tional Arbitration, Vol. 10 (2013), 50(55).

36 Vgl. Kapitel 1, C., III.
37 Von Göler, Third-Party Funding in International Arbitration and its Impact on Pro-

cedure, S. 51.
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tenden Prozesserlös erhalten.38 Aufgrund ihrer verfahrensrechtlichen Ex-
pertise sind Prozessfinanzierer besser als gewöhnliche Banken oder Kre-
ditinstitute in der Lage, die mit Klageverfahren verbundenen Prozessrisi-
ken abzuschätzen und damit die Werthaltigkeit einer Klageforderung –
nach der sich die Höhe der Zinssätze sowie die Höhe der prozentualen Er-
folgsbeteiligung des Prozessfinanzierers richtet – insgesamt genau zu be-
stimmen.39

Während „litigation finance“ eine interessante Modifikation des Ge-
schäftsmodells der gewerblichen Prozessfinanzierung darstellt, wird im
weiteren Verlauf dieser Arbeit die bereits angesprochene gewerbliche Pro-
zessfinanzierung auf Klägerseite im Mittelpunkt der wissenschaftlichen
Untersuchungen stehen. Denn diese Finanzierungsform bildet nach wie
vor den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit gewerblicher Prozessfinanzie-
rer.40 Da beide Geschäftsmodelle – bis auf die Zweckgebundenheit der zur
Verfügung gestellten finanziellen Mittel – weitgehend inhaltsgleich sind,
werden sich jedoch viele Erkenntnisse, die im Rahmen der Analyse über
die „klassische“ Prozessfinanzierung gewonnenen werden können, auf den
Bereich der „litigation finance“ übertragen lassen.

Die wesentlichen Merkmale einer Prozessfinanzierungsvereinbarung

Nach einem kurzen Überblick über die verschiedenen Ausprägungen der
gewerblichen Prozessfinanzierung, widmet sich der nachfolgende Ab-
schnitt nun der vertieften analytischen Auseinandersetzung mit diesem
Geschäftsmodell.

Um sich dem Phänomen der Prozessfinanzierung wissenschaftlich an-
zunähern, ist es unerlässlich, sich mit dem Inhalt und der Struktur derjeni-
gen Vereinbarung vertraut zu machen, welche die Grundlage für die finan-
zielle Unterstützung einer Streitpartei durch den Prozessfinanzierer bildet
– die Prozessfinanzierungsvereinbarung. Eine detaillierte inhaltliche Ana-
lyse der üblichen Ausgestaltung von Prozessfinanzierungsvereinbarungen
wird allerdings durch verschiedene Punkte erschwert:

II.

38 Von Göler, Third-Party Funding in International Arbitration and its Impact on Pro-
cedure, S. 51.

39 Richmond, Mercer Law Review, Vol. 56 (2005), 649 (651).
40 Von Göler, Third-Party Funding in International Arbitration and its Impact on Pro-

cedure, S. 50.

B. Das Geschäftsmodell der gewerblichen Prozessfinanzierung

35



Zunächst ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den Prozessfinanzie-
rungsverträgen vieler Anbieter um maßgeschneiderte Vereinbarungen han-
delt, die an die jeweiligen Gegebenheiten des Einzelfalls und die (finan-
ziellen) Bedürfnisse der unterstützten Streitpartei angepasst werden.41 Ein
großer Prozessfinanzierer umschreibt es auf seiner Website so:

„We are extraordinarily flexible and approach every investment with terms
tailored to meet your needs and ours.“42

Der Gründer des Prozessfinanzierers Fulbrook Capital Management, Sel-
vyn Seidel, wird in einem Interview mit den Worten zitiert:

„Funding structures are as various as snowflakes.“43

Hinzu kommt, dass sich Prozessfinanzierungsvereinbarungen auch auf-
grund des auf sie anzuwendenden Rechts erheblich voneinander unter-
scheiden können. Jedes Rechtssystem stellt an die inhaltliche Ausgestal-
tung einer Prozessfinanzierungsvereinbarung unterschiedliche Anforde-
rungen – teilweise wird den Vertragsparteien ein erheblicher Spielraum bei
der Vertragsgestaltung gelassen, teilweise zieht das nationale Recht aber
auch rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen.44 Schließlich ist
zu beachten, dass viele Prozessfinanzierer die Struktur ihrer Prozessfinan-
zierungsverträge sehr vertraulich behandeln und nur wenige Informationen
über deren inhaltliche Ausgestaltung preisgeben.45 Diese restriktive Infor-
mationspolitik erschwert eine inhaltliche Untersuchung der Finanzierungs-
vereinbarungen ebenfalls.

Auch wenn es vor diesem Hintergrund schwierig ist, die Struktur von
Prozessfinanzierungsvereinbarungen verallgemeinernd abzubilden, sollen
nachfolgend diejenigen Kernelemente herausgearbeitet werden, die den
meisten Prozessfinanzierungsvereinbarungen gemein sind. Für die nach-

41 Goldsmith/Melchionda, International Business Law Journal, 2012, Issue 1, 53
(56); Steinitz, William & Mary Law Review, Vol. 54 (2012), 455 (463).

42 Vgl. Website von Burford Capital, abrufbar unter: http://www.burfordcapital.com/
faqs/, (zuletzt aufgerufen am: 28.7.2017).

43 Lindsay, Margie, Third-Party Litigation Funding Finds Favour with Hedge Fund,
Hedge Fund Review, (2012) abrufbar unter: http://fulbrookmanagement.com/third-
party-litigation-funding-finds-favour-with-hedge-fund/, (zuletzt aufgerufen am:
28.7.2017).

44 Scherer/Goldsmith/Fléchet, International Business Law Journal, 2012, Issue 2,
207 (220).

45 Rogers, Ethics in International Arbitration, S. 183; Steinitz, William & Mary Law
Review, Vol. 54 (2012), 455 (461).
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folgenden Untersuchungen lagen dem Bearbeiter Muster- oder Beispiels-
exemplare von Prozessfinanzierungsvereinbarungen verschiedener deut-
scher und ausländischer Anbieter vor. 46

Kostenübernahme durch den Prozessfinanzierer

Ein wesentliches Element einer jeden Prozessfinanzierungsvereinbarung
ist die Regelung der Übernahme der Verfahrenskosten durch den Prozess-
finanzierer. Dabei ist zu beachten, dass diese Kosten vom Prozessfinanzie-
rer in der Regel nur verauslagt werden und im Erfolgsfall vom Kläger zu-
rückgezahlt werden müssen.47 Geht der Prozess jedoch verloren oder er-
weisen sich titulierte Ansprüche als uneinbringlich, trägt der Finanzierer
die Kosten auch endgültig.48

1.

46 Dem Verfasser lagen bei der Bearbeitung Musterverträge folgender deutscher An-
bieter vor: Muster-Vertragstext der FORIS AG; Muster-Vertragstext der LEGIAL
AG, abrufbar unter: https://www.legial.de/sites/default/files/2017-06/LEGIAL_Mu
stervertrag%20Prozessfinanzierung.pdf, (zuletzt aufgerufen am: 28.7.2017);
Muster-Vertragstext der Roland Prozessfinanz, abrufbar unter: https://www.rolan
d-prozessfinanz.de/wp-content/uploads/2016/11/musterprofivertragmanufakturanl
agem-1.pdf, (zuletzt aufgerufen am: 28.7.2017). Darüber hinaus lagen dem Verfas-
ser folgende Muster- und Beispielsverträge ausländischer Prozessfinanzierer vor:
Muster-Vertrag der Therium (UK) Holdings Limited, abgedruckt in: Rowles-Da-
vies/Cousins, Third-Party Litigation Funding, S. 221; Funding Agreement between
Treca Financial Solutions, Friends of the Defense of the Amazon and forty named
claimants (nachfolgend: „Treca-Agreement“) bezüglich der Sammelklage ecua-
dorianischer Ureinwohner gegen den US-Ölkonzern Chevron auf Schadensersatz
wegen angeblich durch Ölförderung entstandener Umweltschäden, abrufbar unter
http://amlawdaily.typepad.com/chevron_fundingagreement.pdf, (zuletzt aufgeru-
fen am: 28.7.2017); Funding Agreement between Burford Capital Limited and
Teinver S.A. (nachfolgend: „Burford-Agreement“) aus dem ICSID-Schiedsverfah-
ren Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. and Autobuses Urbanos del Sur
S.A. v. The Argentine Republic (dazu ausführlich: Kapitel 3, A., II., 3.).

47 Kochheim, Die gewerbliche Prozessfinanzierung, S. 36; Jaskolla, Prozessfinanzie-
rung gegen Erfolgsbeteiligung, S. 14.

48 Kochheim, Die gewerbliche Prozessfinanzierung, S. 36; Jaskolla, Prozessfinanzie-
rung gegen Erfolgsbeteiligung, S. 14.
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Art und Umfang der übernommenen Kosten

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass Prozessfinanzierer
anbieten, sämtliche Kosten49 zu übernehmen, die im Zusammenhang mit
der (schieds-)gerichtlichen Durchsetzung des vermeintlichen Anspruchs
des Klägers anfallen und notwendige Kosten der Rechtsverfolgung dar-
stellen.50

In bestimmten Verfahren neigen Prozessfinanzierer jedoch dazu, Ober-
grenzen für ihr finanzielles Engagement in der Finanzierungsvereinbarung
festzuschreiben.51 Dies betrifft insbesondere Verfahren, die als sehr kos-
tenintensiv gelten, wie beispielsweise internationale Investitionsschieds-
verfahren.52 Die Festlegung einer Kostenobergrenze dient in der Regel da-
zu, die übrigen Bedingungen der Finanzierung zu regeln. So hängt von der
Höhe der maximalen Investition eines Prozessfinanzierers in einem Ver-
fahren auch die Höhe seiner Beteiligung am Verfahrenserlös bzw. seiner
Auszahlung ab.

Sollte in einem Verfahren die festgelegte Kostenobergrenze erreicht
werden, bedeutet dies in der Regel jedoch nicht, dass ein Prozessfinanzie-
rer seine finanzielle Unterstützung abrupt beendet. Vielmehr wird in derar-
tigen Fällen über zusätzliche finanzielle Leistungen des Prozessfinanzie-
rers nachverhandelt.53

a.

49 Möglich sind aber auch Vereinbarungen, wonach der Prozessfinanzierer nur einen
Teil der Kosten übernehmen soll, vgl. Bertrand, ASA Bulletin, Vol. 29 (2011), Is-
sue 3, 607 (609); Veljanovski, Journal of Law, Economics & Policy, Vol. 8 (2012),
Number 3, 405 (423).

50 Kochheim, Die gewerbliche Prozessfinanzierung, S. 36; Veljanovski, Journal of
Law, Economics & Policy, Vol. 8 (2012), Number 3, 405 (422); Steinitz, William
& Mary Law Review, Vol. 54 (2012), 455 (465); vgl. auch Treca-Agreement,
Schedule 1, § 2.1.

51 Smith, in: Shannon/Bench Nieuwveld, Third-Party Funding in International Arbi-
tration, S. 27; Veljanovski, Journal of Law, Economics & Policy, Vol. 8 (2012),
Number 3, 405 (422).

52 Ausführlich: Kapitel 2, B., II., 1.
53 Smith, in: Shannon/Bench Nieuwveld, Third-Party Funding in International Arbi-

tration, S. 27.
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Gerichtskosten und Verwaltungsgebühren

Zu den vom Prozessfinanzierer verauslagten Kosten gehören zunächst die
Gerichtskosten, einschließlich der im Rahmen erforderlicher Beweisauf-
nahmen anfallenden Auslagen für Zeugen und Sachverständige.54 Findet
ein Klageverfahren vor einem institutionellen Schiedsgericht statt, über-
nehmen Prozessfinanzierer auch die Verwaltungsgebühren der Schiedsin-
stitution sowie die Honorare und sonstigen Ausgaben der Schiedsrichter.55

Einige Prozessfinanzierer machen die Übernahme von Verwaltungsgebüh-
ren in Schiedsverfahren allerdings von einer ausdrücklichen und gesonder-
ten Vereinbarung abhängig.56

Außergerichtliche Kosten

Darüber hinaus strecken Prozessfinanzierer auch die außergerichtlichen
Kosten des Anspruchsinhabers vor, zu denen insbesondere das Honorar
des für den Kläger im Prozess tätig werdenden Rechtsanwalts zählt.57

Deutsche Prozessfinanzierungsanbieter zahlen Anwaltsgebühren regel-
mäßig nur bis zu der Höhe, die nach der jeweils Anwendung findenden
Gebührenordnung zulässig ist. Für Verfahren vor deutschen Gerichten ver-
weisen die Prozessfinanzierungsvereinbarungen deshalb stets auf das
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (nachfolgend: „RVG“).58 In diesem Zu-
sammenhang erklären sich deutsche Prozessfinanzierer oftmals bereit, als
Abgeltung für den durch die Einschaltung des Prozessfinanzierers entste-

aa.

bb.

54 Muster-Vertragstext der FORIS AG, Ziff. 3.1; Muster-Vertragstext der Roland Pro-
zessfinanz, § 4, b), (1); Muster-Vertragstext der LEGIAL AG, § 3 Ziff. 2.

55 Vgl. Muster-Vertragstext der FORIS AG, Ziff. 3.1; Muster-Vertragstext der Roland
Prozessfinanz, § 4, b), (1); Muster-Vertragstext der Therium (UK) Holdings Limit-
ed, Ziff. 2; Treca-Agreement, Schedule 1, § 2.1 (c); Burford-Agreement, Schedule
1, § 2.1 (d).

56 Vgl. z. B. Muster-Vertragstext der Roland Prozessfinanz, § 4, b), (3).
57 Vgl. Muster-Vertragstext der FORIS AG, Ziff. 3.1 (a-c); Muster-Vertragstext der

Roland Prozessfinanz, § 4, b), (1, 2); Muster-Vertragstext der LEGIAL AG, § 3
Ziff. 2; Treca-Agreement, Schedule 1, § 2.1 (c); Burford-Agreement, Schedule 1,
§ 2.1 (d).

58 Jaskolla, Prozessfinanzierung gegen Erfolgsbeteiligung, S. 15; Kochheim, Die ge-
werbliche Prozessfinanzierung, S. 36; vgl. auch Muster-Vertragstext der FORIS
AG, Ziff. 3.1 (a); Muster-Vertragstext der Roland Prozessfinanz, § 4, b), (1); Mus-
ter-Vertragstext der LEGIAL AG, § 3 Ziff. 4.
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henden organisatorischen Mehraufwand, die Kosten für eine einmalige zu-
sätzliche Zahlung einer 1,0 Gebühr nach dem RVG an den das Verfahren
betreuenden Rechtsanwalt zu übernehmen – vorausgesetzt der Anspruchs-
inhaber hat mit seinem Rechtsanwalt eine derartige Zahlung vereinbart.59

In Verfahren vor ausländischen Gerichten oder vor Schiedsgerichten
sind Anwaltshonorare allerdings oftmals nicht durch Gebührenordnungen
gedeckelt. Dies gilt vor allem für die Honorare von Rechtsanwälten, die
Kläger vor internationalen Handels- oder Investitionsschiedsgerichten ver-
treten und häufig ein Vielfaches von dem verlangen, was unter dem RVG
als zulässiger Höchstsatz angesehen würde.60 Um die Kosten für Rechts-
anwälte jedoch auch in diesen Verfahren nicht ausufern zu lassen, über-
nehmen viele Prozessfinanzierer die Kosten einer vom Anspruchsinhaber
mit seinem Rechtsanwalt geschlossenen Honorarvereinbarung nur bis zu
einer bestimmten Obergrenze oder nur dann, wenn sie zuvor dem Ab-
schluss einer Honorarvereinbarung ausdrücklich und gesondert zuge-
stimmt haben.61 Rechtsanwälte müssen in diesen Fällen zudem ihre Stun-
denabrechnungen dem Prozessfinanzierer in regelmäßigen Abständen vor-
legen. In Verfahren vor internationalen Schiedsgerichten gehen Prozessfi-
nanzierer außerdem vermehrt dazu über, den Rechtsanwälten des Klägers
feste Budgetobergrenzen vorzugeben, die nur in Ausnahmesituationen
überschritten werden dürfen.62

59 Kochheim, Die gewerbliche Prozessfinanzierung, S. 36; Jaskolla, Prozessfinanzie-
rung gegen Erfolgsbeteiligung, S. 16; vgl. auch Muster-Vertragstext der FORIS
AG, Ziff. 3.1 (b); Muster-Vertragstext der Roland Prozessfinanz, § 4, b), (2); Mus-
ter-Vertragstext der LEGIAL AG, § 3 Ziff. 2.

60 In Investitionsschiedsverfahren können sich die Stundensätze von Rechtsanwälten
auf bis zu EUR 1.000,00 belaufen, vgl. OECD, Investor-State Dispute Settlement
– Public Consultation: 16 May – 9 July 2012, Rn 36, abrufbar unter: http://www.o
ecd.org/investment/internationalinvestmentagreements/50291642.pdf, (zuletzt
aufgerufen am: 4.8.2017).

61 Vgl. Muster-Vertragstext der FORIS AG, Ziff. 3.1 (a); Muster-Vertragstext der Ro-
land Prozessfinanz, § 4, b), (1); Muster-Vertragstext der LEGIAL AG, § 3 Ziff. 2.

62 Scherer/Goldsmith/Fléchet, International Business Law Journal, 2012, Issue 2,
207 (227).
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Übernahme der Kosten der Gegenseite

Die Frage, ob Prozessfinanzierer bereit sind, im Falle einer Niederlage
auch die dem Kläger vom Gericht auferlegten außergerichtlichen Kosten
der Gegenseite zu übernehmen, kann nicht einheitlich beantwortet werden.

Einige Prozessfinanzierer schließen die Möglichkeit einer Haftung für
die Kosten der Gegenseite generell aus, da man im Falle einer gerichtli-
chen Niederlage bereits mit der – endgültigen – Übernahme der Prozess-
kosten des Klägers belastet sei.63 Andere Prozessfinanzierer machen ihre
Bereitschaft zur Übernahme der gegnerischen außergerichtlichen Kosten
davon abhängig, ob sich diese Kosten in einem kontrollierbaren Rahmen
bewegen. Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn die Anwaltshonorare der
Gegenseite aufgrund einer auf das Verfahren Anwendung findenden Ge-
bührenordnung gedeckelt sind.64 Aus diesem Grund beinhaltet die Finan-
zierung von Verfahren vor deutschen Gerichten durch deutsche Prozessfi-
nanzierer in der Regel auch die Übernahme der außergerichtlichen Kosten
der Gegenseite.65 Darüber hinaus besteht für Kläger allerdings auch die
Möglichkeit, sich durch den Abschluss einer bestimmten Versicherung ge-
gen das Risiko abzusichern, im Falle einer gerichtlichen Niederlage die
außergerichtlichen Kosten der Gegenseite zahlen zu müssen.66

Leistung von Prozesskostensicherheit

In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass ein Kläger auf Verlangen
des Gerichts oder Schiedsgerichts Sicherheit hinsichtlich der Verfahrens-
kosten des Beklagten leisten muss, die dieser im Falle einer Niederlage
des Klägers ggf. von diesem erstattet verlangen kann. Die meisten Pro-
zessfinanzierer erklären sich im Rahmen der Prozessfinanzierungsverein-
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63 Scherer/Goldsmith/Fléchet, International Business Law Journal, 2012, Issue 2,
207 (217).

64 Scherer/Goldsmith/Fléchet, International Business Law Journal, 2012, Issue 2,
207 (217).

65 Vgl. Muster-Vertragstext der Roland Prozessfinanz, § 4, b); Muster-Vertragstext
der LEGIAL AG, § 3 Ziff. 2.

66 Smith, in: Shannon/Bench Nieuwveld, Third-Party Funding in International Arbi-
tration, S. 24; Über sog. „After-The-Event“(ATE) Versicherungen kann ein Kläger
Versicherungsschutz gegen dieses Kostenrisiko erwerben; ausführlich: Kapitel 1,
C., II., 1., a., bb.
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